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An die 
Vorsitzende des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 
über den 
Vorsitzenden des Hauptausschusses 

0697 über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
Vorlage zur Beschlussfassung über Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans 
von Berlin für das Haushaltsjahr 2008/2009 (Haushaltsgesetz 2008/2009 - HG 
2008/2009) 
Kapitel 1080   Titel 671 01 - Ersatz von Ausgaben - 
 
Zentralstelle zur Behandlung und Beseitigung radioaktiven Abfalls (ZRA) 
 
11. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung vom 5. September 2007 
- Berichtsauftrag Nr. 9 - 
 
          Teilansatz ZRA 
Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres: 1.359.000,00 €        513.000,00 € 
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres:  1.359.000,00 € 513.000,00 € 
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres: 1.359.000,00 € 541.000,00 € 
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:  1.362.827,80 € 513.000,00 € 
Verfügungsbeschränkungen:       0,00 €            0,00 € 
Aktuelles Ist:         631.000,00 €  0,00 €  
 
Gesamtkosten: -- 
 
Der Ausschuss für Wissenschaft und Forschung hat in seiner oben bezeichneten 
Sitzung Folgendes beschlossen: 
 

„SenBildWiss wird aufgefordert, dem Ausschuss für Wissenschaft und Forschung 
rechtzeitig zur 2. Lesung des Einzelplans 10 am 10. Oktober 2007 betr. Kapitel 
1080 / Titel 671 01 – Ersatz von Ausgaben – die Nutzerstruktur und ihre Abfall-
mengen aufzulisten sowie die aktuelle Entgeltordnung vorzulegen.“  

 
 

Hierzu wird berichtet: 
Die Bedingungen zur Abgabe radioaktiver Abfälle und Reststoffe durch Entsor-
gungspflichtige des Landes Berlin sind in einer Benutzungsordnung und Preisliste 
der ZRA festgelegt. Die zuletzt am 30. November 2004 von der damaligen Sen-
WissKult im Amtsblatt für Berlin veröffentlichte Entgeltregelung für Leistungen der 
ZRA ist hier als Anlage 1 beigefügt. 



  
Für Transport, Übernahme sowie Zwischen- und Endlagerung haben die Ablieferer je 
nach Abfallart sehr unterschiedliche Entgelte zu bezahlen. Diese bewegen sich nach 
der differenzierten, mehrseitigen Preisliste zwischen 5 €/kg fester, brennbarer Ab-
klingabfälle bis zu 2.851 €/200 l Fass fester, nicht brenn- und kompaktierbarer radio-
aktiver Stoffe. Integrativer Bestandteil dieser Entgelte ist eine an den Bund abzufüh-
rende Vorausleistung für die spätere Überstellung des radioaktiven Abfalls an ein 
Endlager des Bundes. Die vom Bund festgelegte Höhe der Endlagergebühr ist im 
Zeitraum von 1982 bis heute um rd. 2.500 % (von 500 € auf derzeit 12.782,30 € pro 
cbm Endlagergebinde-Bruttovolumen) gestiegen. 
 
Bei der Bemessung des Entgeltes haben die Landessammelstellen zum einen die 
Preiskonkurrenz  privater Anbieter zu berücksichtigen. Zum anderen ist zu beachten, 
dass bei sehr hohen Abfallkosten die Gefahr einer anderweitigen Verbringung au-
ßerhalb der gesetzlichen Vorgaben erheblich zunimmt. Die fortbestehenden Unwäg-
barkeiten der Modalitäten und des Zeitpunktes einer späteren Endlagerung erschwe-
ren zudem die langfristige Kostenkalkulation. 
 
Dessen ungeachtet ist das Land bemüht, durch angemessene Entgelterhöhungen in 
Abständen von etwa zwei Jahren sowie die Übernahme bundesweit angebotener 
zusätzlicher Dienstleistungen den Kostendeckungsgrad der ZRA schrittweise zu er-
höhen. In dem hier zugrunde gelegten Referenzjahr 2006 entfielen bereits rd. 30 % 
der ZRA-Entgelteinnahmen i.H.v. 776 T€ auf diese Dienstleistungen. Damit lag der 
Kostendeckungsgrad bei rd. 54 %. Mit der nächsten Entgelterhöhung soll der Kos-
tendeckungsgrad deutlich erhöht werden. 
 
Die von der ZRA übernommenen radioaktiven Abfälle stammen aus der Anwendung 
radioaktiver Stoffe in Industrie, Medizin, Forschung und Lehre des Landes Berlin. Im 
Referenzjahr 2006 wurden insgesamt 784 Abfalleinheiten von 82 Ablieferungspflich-
tigen übernommen. Die Gesamtaktivität des Abfalleingangs zum 31.12.2006 betrug 
2,51 E +13 Bq. In dem übernommenen Gesamtvolumen von 87,2 cbm waren 37,1 
cbm kontaminierte Abwasser enthalten, was nach Verdampfung einem effektiven 
Abfallvolumen von 1,1 cbm Konzentrat entsprach. In 2006 betrug damit das über-
nommene Nettoabfallvolumen 51,2 cbm. Die Einzellauflistungen des Abfalleingangs 
2006 sind als Anlage 2 und die Nutzerstruktur sowie ihre langjährige Entwicklung seit 
1987 als Anlage 3 beigefügt.  
 
 
Ich bitte, den Beschluss damit als erledigt anzusehen. 
 
 
In Vertretung 
Dr. Hans-Gerhard Husung 
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung  
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